
terrorisieren  wollte. Zu derartigen  H andlungen werden 
die Jugendlichen m eist durch westliche Comics und 
derartige Schunderzeugnisse gebracht.
Die Beschuldigte h a t sich m it ih rer H andlung nach den 
genannten P arag raphen  schuldig gem acht..
E s wird bean trag t,
das H auptverfahren  gegen die Beschuldigte zu eröff
nen und Term in zur H auptverhandlung vor dem S tad t
bezirksgericht W eißensee, S trafkam m er 910, anzube
raum en.

Im  A ufträge
gez. B anser 

S taa tsanw alt

Bestrafung nach Postkontrolle

Daß es im Widerspruch zur Verfassung (A rtikel 8) ein 
Postgeheimnis in der Sowjetzone nicht g ibt, geht aus den 
Dokumenten Nr. 44 bis 47 dieser Sammlung schon 
hervor. Wenn die Kontrollstellen des Staatssicherheits
dienstes Briefe finden, in denen K ritik  an den Verhält
nissen in der Zone geübt wird, oder in denen Bewohner 
der Zone wegen ihrer wirtschaftlichen N otlage Klage 
führen und um Hilfe und Unterstützung bitten  („Bettel
briefe“) ,  w ird gegen den Briefschreiber ein S trafver
fahren wegen Staatsverbrechens durchgeführt.

DOKUMENT 168

U rteil des Bezirksgerichts Leipzig
vom 20. Ja n u a r 1955 

- l b K s  307/55 — I  — 842/54

Der A ngeklagte P. w ird wegen Boykotthetze gegen 
dem okratische Einrichtungen und Organisationen und 
wegen Erfindung und V erbreitung tendenziöser Ge
rüchte, die den Frieden gefährden
— Verbrechen nach A rtikel 6 der V erfassung der D eut
schen D em okratischen Republik und nach der Kon- 
tro llratsd irek tive N r. 38, A bschnitt II, A rtikel I II  A III
— zu

4 — vier — Jah ren  Zuchthaus
verurteilt.
Die Sühnem aßnahm en der KRD Nr. 38, A rtikel IX, 
Ziffer 3—9 werden dem A ngeklagten auferlegt, die 
der Ziffer 7 auf die D auer von 5 Jahren.
Die seit dem 10. Dezember 1954 erlittene U ntersuchungs
h aft w ird ihm auf die erkannte F re iheitsstrafe  ange
rechnet.
E r trä g t die Kosten des S trafverfahrens.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der A ngeklagte w ar ein K arrierist. E r  h a t sehr fo rt
schrittliche Reden geführt und im übrigen um des 
m ateriellen Vorteils willen die V erbindung m it U n ter
nehm en in W estdeutschland aufrechterhalten . E r  erhielt 
von ihnen B ettelpakete und 200,—  W estm ark bei einem 
Besuch im W esten. Der A ngeklagte wollte wieder 

heira ten  und h a tte  sich m it seinen Angehörigen des
wegen überworfen. Als Folge seiner ideologischen E in
stellung kam  er zu dem Ergebnis, daß er nach dem 
W esten gehen solle. E r  setzte sich deshalb m it U nter
nehm ern in W estdeutschland in V erbindung und schrieb 
seine Bewerbungsbriefe. Die Briefe w urden teilweise 
von ihm  und teilweise von anderen Personen nach 
W est-Berlin gebracht. U nter diesen Briefen befinden sich

vier aus dem F eb ruar 1954, in denen eine üble H etze 
gegen die V erhältnisse in unserer Republik enthalten 
ist. Seine Verleumdungen richteten  sich gegen die poli
tischen und w irtschaftlichen V erhältnisse in unserem  
S taa t. E r  verherrlichte den W esten und versuchte, sich 
anzubiedern. A nfang Dezember 1954 schrieb er noch
m als 2 Briefe nach W estdeutschland, in denen eine 
noch stä rkere  H etze enthalten  ist. Sie steh t der des 
RIAS n icht nach. Bei einer Kontrolle eines S taa ts
bürgers w urden diese Briefe entdeckt und der Ange
k lag te  festgenom m en.
Die vom Senat getroffenen Feststellungen beruhen au f 
dem glaubhaften  Geständnis des A ngeklagten. Die ihm  
vorgehaltenen Briefe erkannte der A ngeklagte an. 
W eiterer Beweism ittel bedurfte es som it n icht m ehr. 
M it dem Versenden dieser H etzschriften h a t sich der 
A ngeklagte nach A rtikel 6 der V erfassung der DDR 
und nach der KRD N r. 38, Abschn. H, A rt. I l l  A IH  
stra fb a r  gem acht. E r  h a t im  einzelnen Boykotthetze 
gegen dem okratische E inrichtungen und O rganisationen 
betrieben und tendenziöse Gerüchte erfunden und ver
breitet. E r  gab dam it den Gegnern unserer dem okra
tischen Entw icklung die M ittel in die Hand, um w eiter 
gegen das L ager des Friedens und F o rtsch ritts  zu 
hetzen. D am it werden die Menschen in W estdeutsch
land und über den RIAS die der Deutschen Demo
kratischen Republik irregeleitet und von der W ahrung 
ih rer nationalen In teressen abgehalten. In  dieser Hilfe 
fü r  die westlichen Im perialisten liegt die G efährdung 
des Friedens begründet. D er A ngeklagte h a t vor
sätzlich gehandelt. E r  w ar deshalb strafrech tlich  zur 
V erantw ortung zu ziehen. Der Senat stim m te m it dem 
A n trag  und der A uffassung des S taa tsanw alts über
ein. Das V erhalten des A ngeklagten is t so verw erflich, 
daß alle anderen M omente neben diesem V erra t in 
den H intergrund tre ten . F ü r  eine S trafm ilderung w ar 
deshalb keine V eranlassung gegeben.
Die Sühnem aßnahm en folgen obligatorisch aus der V er
urteilung nach der KRD N r. 38.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft beruht au f 
§ 219 Abs. 2 StPO. Die K ostenrechnung ergib t sich aus 
§ 353 StPO.
gez. S tiller gez. H am m er gez. Koch

DOKUMENT 169

U rteil des Bezirksgerichts Dresden
vom 31. Mai 1957 
— 1 a Ks 40/57 —

Fortgesetztes Versenden von Bettelbriefen ins A usland 
m it schweren Verleumdungen der DDR ist B oykott

hetze gem äß A rt. 6 der V erfassung

Der Senat h a t fü r Recht erkannt:
Der A ngeklagte w ird wegen Verbrechens nach A rt. 6 
der V erfassung der Deutschen D em okratischen Repu
blik zu einer Z uchthausstrafe von 6 Jah ren  verurteilt. 
Ihm  werden die Nebenfolgen aus A rt. 6 Abs. 3 der 
V erfassung der DDR auferlegt.
Gern. § 40 StGB werden die durch die strafbare  H and
lung erlangten  W aren eingezogen..........

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der A ngeklagte R. w ar bis zum Ja h re  1945 bei der 
früheren M aschinenfabrik L. in D. R egistra tor. N ach
dem er im Septem ber 1945 diese Beschäftigung au f
geben m ußte, w ar er ku rzfristig  in verschiedenen Be
trieben als H ilfsarbeiter bzw. B ürohilfskraft tä tig . Seit 
etw a zwei Jah ren  bezieht der A ngeklagte A ltersrente, 
die etwa 160 DM beträg t. E r  ist noch beruflich tä tig
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